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Wer Dritte verpflegt wird nach EU-

Verordnung 178/2002 als Lebensmittel-

unternehmen eingestuft und muss recht-

lichen Vorgaben nachkommen. Von zen-

traler Bedeutung sind hierbei Gesetze 

und Verordnungen zur Hygiene und zur 

Lebensmittelkennzeichnung. 

Liebe Mitarbeitende in Krippe, 
Kita sowie Kindertagespflege, 

ist Ihnen bewusst, dass Sie als Lebensmittelunternehmerin 

bzw. -unternehmer* gelten, sobald Sie für junge Tischgäste 

etwas zu essen zubereiten und servieren? Dabei ist unwesent-

lich, ob es sich um das Mittagessen, das Frühstück und/ oder 

den Nachmittagsimbiss handelt. 

In diesem Küchenpost-Brief gehen wir der Frage nach: Was 

gehört zum Lebensmittelrecht? Wir klären, welche Konsequen-

zen sich für den Essalltag bei Ihnen ergeben und wie sich so-

wohl Hygienevorgaben (inklusive regelmäßiger Unterweisungs-

pflichten des Teams) als auch Kennzeichnungsvorschriften 

einfach und praktisch umsetzen lassen.  

Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Ihr Wissen aufzu-

frischen bzw. Ihr bisheriges Handeln zu überprüfen (s. Check), 

damit Kinder, die zu den besonders sensiblen Personen-

gruppen gehören, bei Ihnen jederzeit sicher verpflegt werden. 

Zur Unterstützung steht Ihnen unser Reflexionsbogen als 

Begleitmaterial zur Verfügung. 

Bleiben Sie achtsam in der täglichen Hygieneroutine!  

Ihr Team  
Vernetzungsstelle Kitaverpflegung 

 

*Ausnahme für die klassische 

Kindertagespflege: 

Niedersachsen hat Kindertagespflege- 

personen, die bis zu fünf Kinder in ihren 
privaten Räumen betreuen, von dieser 
Regelung ausgenommen. Dennoch bleibt 
z. B. die Sorgfaltspflicht für eine Gute 
Hygienepraxis – und damit die Ausgabe 
einwandfreier Lebensmittel – bestehen. 



 
                 AUSLOBUNG von Bio-
Lebensmitteln 

Wollen Einrichtungen, die vor Ort selber 

kochen, die Verwendung von Bio-Zutaten im 

Speiseplan kenntlich machen, so können sie 

dies generell ohne zusätzliche Zertifizierung 

tun. Möchten sie jedoch das neue Kennzeichen 

in Bronze, Silber oder Gold gemäß Bio-Außer-

Haus-Verpflegung-Verordnung (Bio-AHVV) 

nutzen, müssen sie sich dafür zertifizieren 

lassen. 

Verständliche Speisepläne – eine 
Frage der Bezeichnung(en) 

Die Hauptbestandteile nicht üblicher bzw. ein-

deutiger Gerichte oder Menükomponenten wie 

„Asiapfanne“, „Königsberger Klopse“, „Kaiser-

gemüse“, Fischsuppe „Arielle“ oder „Mailänder 

Art“ sollten angegeben werden, damit das 

Speisenangebot für alle verständlich ist. 

AUF EIN WORT: 

Lebensmittel- bzw. Rückstellproben** 

Sie dienen der Absicherung des Lebensmittel-

unternehmers und sollten von allen selbst her-

gestellten bzw. behandelten Komponenten 

einer Mahlzeit genommen werden – und zwar 

unmittelbar bevor das Essen serviert wird. Im 

sauberen Gefäß abgefüllt, gekennzeichnet mit 

Datum und Inhalt, wird die Probe anschließend 

für mind. 7, besser 14 Tage bei -18°C  

aufbewahrt und anschließend entsorgt. 

VERWENDUNG NICHT ERLAUBT 

Die Ausgabe von Rohmilch, Rohrahm  

und Speisen, die rohe Eier enthalten, ist  

der Kindertagesbetreuung untersagt. 

Im Merkblatt „Sicher verpflegt“ sind 

weitere sensible Lebensmittel genannt: 

Transparente Information 

Um sich als Erziehungsberechtigte/r gut über 

das jeweilige Essensangebot informieren zu 

können, empfiehlt sich, im Aushang die 

Tierart für Fleisch(erzeugnisse) und Fisch 

anzugeben. Dies kann auch aus religiösen 

Gründen relevant sein. 

**DIN 10526 
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… ist das A & O einer guten 
Hygienepraxis! 

Zum Nachweis des sachgerechten Umgangs 

mit Lebensmitteln vom Einkauf bis zur Endrei-

nigung sind an verschiedenen Stellen regel-

mäßige Prüfungen durchzuführen und in Listen 

zu dokumentieren. Dazu zählen: 

→ Kontrolle des Wareneingangs 

→ Temperaturkontrolle der Kühl- und  

     Gefriergeräte 

→ Messung der Kerntemperatur bei der  

     Speisenzubereitung 

→ Messung der Ausgabetemperatur kalter und 

     heißer Speisen 

→ Dokumentation der Reinigungsarbeiten 

→ Sichtkontrolle auf Lebensmittelschädlinge 

→ Nachweis der Hygieneschulung und Beleh- 

     rung der Mitarbeitenden 

AUF EIN WORT: 

Für die amtliche Kontrolle lebensmittel-
rechtlicher Bestimmungen …. 

… sind unterschiedliche Behörden zuständig! 

Für Fragen zur Lebensmittelhygiene und  

-kennzeichnung ist das zuständige Veterinär-  

bzw. Ordnungsamt die richtige Adresse: 

Das Gesundheitsamt vor Ort unterstützt Kitas & Co. bei 

der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes – die 

Behörde ist aber auch für die Kontrolle des Trink-

wassers in den Einrichtungen verantwortlich. 

Hygieneunterweisung – darum geht’s: 

Inhalt der Belehrung nach IfSG sind Tätigkeits- und Be-

schäftigungsverbote bei bestimmten Erkrankungen (§ 42). 

Bei einer Hygieneschulung nach LMHV steht die Ver-

mittlung von Fachkenntnissen, angepasst an die 

jeweilige Tätigkeit, im Vordergrund (§ 4 mit Anlage 1). 

Hygieneregeln – Beispiele 

Zur persönlichen Hygiene gehören  

z. B. saubere/ desinfizierte Hände, sachgerechte 

Arbeitskleidung und saubere/ kurz geschnittene/ 

unlackierte Fingernägel. 

Lebensmittelhygiene umfasst unter anderem 

die Einhaltung der Kühlkette, Trennung reiner & 

unreiner Arbeiten sowie Abdecken von Speisen. 

Ein sauberer Arbeitsplatz und dessen Zwischen-

reinigung sind zentral bei der Küchenhygiene. 


